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	Muster: Haftung bei Chipverlust 

	Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in jüngster Vergangenheit sind beim Verlust von Chips oder Schlüsseln immer wieder Fragen nach einer möglichen persönlichen Haftung der Lehrkräfte gestellt worden. Ich nehme dies zum Anlass, Ihnen mitzuteilen, wie im Einzelnen die Haftungsverpflichtungen aussehen. 
Solange Sie alles tun, um Pflichtverletzungen zu vermeiden, und stets sorgfältig arbeiten, sind Schäden, die dem Schulträger trotzdem infolge leichter Fahrlässigkeit entstehen, über den Dienstherrn abgedeckt. Es besteht für Lehrkräfte eine entsprechende dienstliche Haftpflichtversicherung des Bundeslandes. 
Schäden, die durch Unachtsamkeit oder unentschuldbares Fehlverhalten entstehen, werden von dieser Versicherung nicht abgedeckt. Schäden, die also grob fahrlässig verursacht werden, trägt die Diensthaftpflichtversicherung nicht. In einem solchen Fall nimmt der Schulträger Sie deshalb über den Dienstherrn persönlich in die Haftung. Das Land macht den Schaden stellvertretend für den geschädigten Schulträger bei Ihnen geltend (sog. „Drittschadensliquidation“). 
Das bedeutet, dass Sie unter Umständen für hohe Schäden aus eigener Tasche aufkommen müssen. Ein solches Schadensrisiko können Sie jedoch dadurch minimieren, indem Sie ein solches Risiko privat absichern. Setzen Sie sich deshalb mit Ihrem privaten Haftpflichtversicherer in Verbindung und prüfen Sie, inwieweit solche Schäden von Ihrer Versicherung getragen werden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Kirschbaum 
Schulleitung 



